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sog.	 sogenannt
u. a.	 unter anderem
u. U. 	 unter Umständen
vgl.	 vergleiche
z. B.	 zum Beispiel



A. Einleitung

„The child that is hungry must be fed; the child that is sick must be nursed; the 
child that is backward must be helped; the delinquent child must be reclaimed; and 
the orphan and the waif must be sheltered and succored.“1

Mit diesem Plädoyer machten sich die Verfasser2 der Geneva Declaration 
of the Rights of the Child (GDRC) bereits im Jahr 1924 für die Rechte straf-
fällig gewordener Jugendlicher stark. Sie sprechen sich damit dagegen aus, 
dass Jugendliche3 bestraft werden und an ihnen Vergeltung geübt wird, und 
fordern stattdessen, dass sie „zurückgeholt“ bzw. „wiedergewonnen“ werden. 
Dies spiegelt sich heute noch in dem im internationalen Recht anerkannten 
Grundsatz des „Wohlergehens des Kindes“4 wider.

Aber wieso werden internationale jugendstrafrechtliche Mindeststandards 
überhaupt benötigt? Reicht ein nationales Jugendstrafrecht nicht aus?5

Je schwerer eine Straftat ist, desto exzessiver wird sie in der Regel in den 
Medien erörtert. Infolgedessen schlägt die Stimmung in der Bevölkerung 
u. U. um  – denn gerade bei schweren Straftaten erscheint für Laien häufig 
eine schwere Bestrafung angemessen  – und die Politik propagiert dement-
sprechend die Ansicht, die jugendlichen Straftäter büßen zu lassen. In Über-
einstimmung damit fassen im nationalen Jugendstrafrecht einiger Staaten 
Strömungen Fuß, die das Wohlergehen des Kindes wesentlich geringer ge-
wichten, als dies in internationalen jugendstrafrechtlichen Regelungen der 
Fall ist. 

In Deutschland beispielsweise orientiert sich das Jugendgerichtsgesetz 
(JGG) zwar primär am Erziehungsgedanken,6 allerdings existiert seit einigen 

1  Art. 2 GDRC.
2  Wann immer die männliche Form einer Person verwendet wird, sind die weibli-

che Form und das Dritte Geschlecht hiervon umfasst.
3  Im Folgenden wird der Begriff „Jugendlicher“ als Synonym für Personen ver-

wendet, die aufgrund ihres jungen Alters im Strafverfahren bzw. Strafvollzug anders 
behandelt werden als Erwachsene.

4  Das „Wohlergehen des Kindes“ wird als feststehender Begriff auch im Bezug auf 
Jugendliche in dieser Wortwahl verwendet.

5  Dass einem international einheitlichen Jugendstrafrecht die verschiedenen kultu-
rellen, sozialen und wirtschaftlichen Umstände in den einzelnen Staaten entgegenste-
hen könnten, wird in Abschnitt D. II. 1. b) umfassend diskutiert.

6  § 2 I 2 JGG.
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Jahren vermehrt ein populistischer Trend in Richtung schwerere Strafen für 
jugendliche Straftäter „zum Schutz der Gesellschaft“.7 Vereinzelte schwere 
Straftaten Jugendlicher lassen zudem die Forderung nach einem niedrigeren 
Strafmündigkeitsalter laut werden. Beipielsweise führte die Gruppenverge-
waltigung einer 18-Jährigen durch fünf zwischen 12- und 14-jährige Täter in 
Mülheim an der Ruhr8 zu einer breiten, durch die Medien geförderten,9 ge-
sellschaftlichen Diskussion über das Strafmündigkeitsalter, die sogar in der 
Forderung der CSU mündete, „schwere Straftaten altersunabhängig zu 
sanktionieren“10. Auch in den Vereinigten Staaten herrscht seit den 1980er 
Jahren aufgrund eines befürchteten Anstieges der Kriminalität Jugendlicher 
ein sog. getting tough-Trend,11 wobei in den letzten Jahren das Wohlergehen 
des Kindes erneut an Bedeutung gewinnt.12

In beiden Ländern wird zwischen dem Ansatz, jugendlichen Straftätern zu 
helfen, indem sie erzogen und in die Gesellschaft eingegliedert werden, und 
dem Ansatz, sie durch schwere Strafen abzuschrecken, sodass sie zukünftig 
keine weiteren Straftaten mehr begehen, eine Kontroverse in Gesellschaft, 
Politik und Wissenschaft geführt. Dem ersten Ansatz liegt dabei die Erkennt-
nis zugrunde, dass Jugendliche ihre Handlungen und deren Konsequenzen 
noch nicht umfassend abschätzen können, wohingegen der zweite Ansatz auf 
der Motivation basiert, dass auch Jugendliche für ihre Straftaten ausreichend 
zur Verantworung gezogen werden müssen.

Um das Wohlergehen des Kindes durchgehend zu gewährleisten und popu-
listischen Bestrebungen, die Vergeltung durch schwere Strafen fordern, Ein-
halt zu gebieten, sind folglich internationale jugendstrafrechtliche Mindest-
standards vonnöten.

Darüber hinaus spricht für die Notwendigkeit internationaler jugendstraf-
rechtlicher Mindeststandards, dass sich das nationale Jugendstrafrecht ver-

7  Vgl. Dollinger, Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe (ZJJ) 2018, 
213 (215–216).

8  Landgericht Duisburg, Presseerklärung, Aktenzeichen 33 KLs 20/19, abrufbar 
unter: https://www.lg-duisburg.nrw.de/behoerde/presse/zt_presseerklaerungen/Presse 
erklaerung-vom-16_04_2020.pdf (letzter Zugriff am 31. März 2021).

9  Janisch, Die Frage nach der Strafmündigkeit, Süddeutsche Zeitung, abrufbar 
unter: https://www.sueddeutsche.de/panorama/jugendstrafrecht-verschaerfen-strafmuen 
dig-muelheim-1.4519281 (letzter Zugriff am 31. März 2021).

10  44. Klausurtagung der CSU im Bundestag, Unsere Politik für eine starken Staat 
und eine wehrhafte Demokratie – für ein neues Jahrzehnt der Souveränität, abrufbar 
unter: https://www.csu-landesgruppe.de/sites/default/files/2020-01/BESCHLUSS_% 
23seeon20_Sicherheit_Migration.pdf (letzter Zugriff am 31. März 2021) S. 4.

11  National Research Council of the National Academies, Implementing Juvenile 
Justice Reform – The Federal Role, S. 10.

12  Vgl. Bernard/Kurlychek, The Cycle of Juvenile Justice, S. 188–189.
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schiedener Staaten signifikant voneinander unterscheidet, sodass die Rechte 
eines jugendlichen Straftäters davon abhängen, welches nationale Recht im 
Einzelfall anwendbar ist. Bereits das Jugendstrafrecht der bedingt vergleich-
baren Länder Deutschland, England und der USA gewährt jugendlichen 
Straftätern zum Teil sehr unterschiedliche Rechte.13 

Welches nationale Recht anwendbar ist, wird durch mehrere Leitsätze ge-
regelt. Zunächst legt der Nichteinmischungsgrundsatz fest, dass die Strafge-
walt in der Regel territorial begrenzt ist, da alle Staaten gleich souverän 
sind.14 Welcher Staat für einen jugendlichen Straftäter zuständig ist, kann 
neben dem Territorialitätsprinzip noch nach dem aktiven Personalitätsgrund-
satz, dem passiven Personalitätsgrundsatz, dem Schutzgrundsatz und dem 
Flaggenprinzip bestimmt werden. Die Problematik dieser verschiedenen 
Modelle liegt darin, dass bei Straftaten mit einem Bezug zu mehreren Staa-
ten eine Rechtsordnung, die ein bestimmtes Verhalten nicht als strafbar ein-
ordnet, durch eine solche Rechtsordnung ausgehebelt werden kann, die es als 
strafbar ansieht.15 Insbesondere das passive Personalitätsprinzip ist höchst 
umstritten, da hier allein die Staatsangehörigkeit des Opfers bestimmt, wel-
che Rechtsordnung anwendbar ist. Dies ist für den Täter nicht unbedingt er-
sichtlich und u. U. kennt er die anwendbare Rechtsordnung überhaupt nicht.16 
Deshalb schränkt beispielsweise Deutschland den passiven Personalitäts-
grundsatz insofern ein, als er nur gilt, wenn die Straftat auch am Tatort mit 
Strafe bedroht ist oder wenn der Tatort keiner Strafgewalt unterliegt.17 Vom 
oben genannten Nichteinmischungsgrundsatz gibt es zudem zwei Ausnah-
men: Den Grundsatz der stellvertretenden Strafrechtspflege und das Welt-
rechtsprinzip (Universalitätsgrundsatz). Der Grundsatz der stellvertretenden 
Strafrechtspflege legt die Zuständigkeit des eingreifenden Staates fest, falls 
der Täter nicht an das ursprünglich zuständige Land ausgeliefert werden 
kann. Nach dem Weltrechtsprinzip ist eine Strafverfolgung weltweit unab-
hängig von den vorherigen Leitlinien möglich, wenn die Tat so schwer ist, 
dass ein Interesse der Staatengemeinschaft daran besteht. Diese Leitsätze 
führen insgesamt dazu, dass ohne ein international einheitliches Jugendstraf-
recht, das in jedem nationalen Rechtssystem umgesetzt und eingehalten wird, 

13  Vgl. hierzu Kapitel C.
14  Art. 2. 1 UN Charter; Ambos, in: Münchener Kommentar zum StGB, § 9 Rn. 34.
15  Böse/Meyer, ZIS 2011, 336 (337, 339).
16  Ambos, Internationales Strafrecht, § 3 Rn. 73; Böse/Meyer, ZIS 2011, 336, 

441–442. Weiteres Konfliktpotential besteht im Hinblick auf das Diskiminierungsver-
bot des EU-Rechts, da ein Opfer u. U. aufgrund seiner Staatsangehörigkeit privilegiert 
wird (Ambos, Internationales Strafrecht, § 3 Rn. 76; Böse/Meyer, ZIS 2011, 336, 
341–442).

17  § 7 I StGB; ausführlicher: Henrich, Das passive Personlitätsprinzip im deut-
schen Strafrecht, S. 79 ff.




